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168. In Artikel 157 Absatz 1 wird das Wort „so" gestrichen. 

169. In Artikel 160 Satz 2 wird das Wort „Einzelgemeinden" durch die Worte „ein-

zelne Kirchengemeinde" ersetzt. 

170. In Artikel 161 wird das Wort „Gemeinden" durch das Wort „Kirchengemein-

den" ersetzt. 

171. Artikel 163 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchengemeinde" 

ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchengemeinde" 

ersetzt; vor dem Wort „Diener" werden die Worte „Dienerinnen und" einge-

fügt. 

172. Artikel 164 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 werden vor den Worten „der Präses" die Worte „die 

Präses oder" eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte „durch Presbyter" gestrichen. 

c) Absatz 4 Satz 1 wird neu gefaßt: 

„In den Abkündigungen werden der Gemeinde Taufen, Trauungen, Bestat-

tungen von Gemeindegliedern und andere wichtige Mitteilungen bekannt-

gegeben." 

d) In Absatz 4 Satz 2 werden das Wort „Brautpaare" durch das Wort „Ehe-

schließenden" und das Wort „Entschlafenen" durch das Wort „Verstorbe-

nen" ersetzt. 

173. Artikel 165 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchengemeinde" 

ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „der Gemeinde" gestrichen. 
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174. Artikel 166 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchengemeinde" 

ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchenge-

meinde" ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird das Wort „solche" durch das Wort „die" ersetzt. 

175. Artikel 167 Absatz 1 Satz 2 wird neu gefaßt: 

„Wird die Nutzung für andere kirchliche Veranstaltungen beantragt, ent-

scheidet das Presbyterium im Benehmen mit der Superintendentin oder dem 

Superintendenten." 

176. In Artikel 168 Absatz 3 werden die Worte „Die Gemeinde" durch die Worte 

„Das Presbyterium" ersetzt. 

177. In Artikel 170 Satz 2 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchen-

gemeinde" ersetzt. 

178. Artikel 171 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden vor dem Wort „Diener" die Worte „Dienerinnen und" 

eingefügt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird neu gefaßt: 

„Sofern Ordinierte nicht zur Verfügung stehen, sind nichtordinierte Amts-

trägerinnen und Amtsträger der Kirche durch die Superintendentin oder 

den Superintendenten mit diesem Dienst zu beauftragen." 

c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „so" gestrichen. 
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d) Absatz 3 wird neu gefaßt: 

„(3) Bei drohender Lebensgefahr dürfen alle Christinnen und Christen die 

heilige Taufe vollziehen und alle zum Abendmahl zugelassenen Gemein-

deglieder das heilige Abendmahl reichen. Die vollzogene Handlung ist der 

zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer umgehend zu mel-

den." 

179. In Artikel 173 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort 

„Kirchengemeinde" ersetzt. 

180. Artikel 174 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „bei dem Pfarrer" gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden vor den Worten „der Pfarrer" die Worte „die 

Pfarrerin oder" eingefügt. 

181. Artikel 175 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Paten" durch die Worte „Personen für 

das Patenamt" eingefügt. 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden vor den Worten „eines Paten" die Worte „einer 

Patin oder" eingefügt. 

c) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden neu gefaßt: 

„Mindestens eine Patin oder ein Pate muß der evangelischen Kirche an-

gehören und zum heiligen Abendmahl zugelassen sein. Daneben können 

in besonderen Fällen Glieder einer anderen christlichen Kirche als weitere 

Patinnen und Paten zugelassen werden." 

d) Absatz 3 wird neu gefaßt: 

„(3) Wenn die Eltern nicht in der Lage sind, geeignete Personen zu nen-

nen, soll die Pfarrerin oder der Pfarrer Gemeindeglieder für die Übernah-

me des Patenamtes gewinnen." 
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e) In Absatz 4 werden die Worte „die Paten" durch das Wort „Personen" er-

setzt; vor den Worten „dem Pfarrer" werden die Worte „der Pfarrerin oder" 

eingefügt. 

f) Absatz 5 wird neu gefaßt: 

„(5) Falls eine Patin oder ein Pate bei der Taufe nicht persönlich anwe-

send sein kann, muß die Bereitschaft zur Übernahme des Patenamtes 

schriftlich erklärt werden. In diesem Falle ist ein anderes Gemeindeglied 

als Taufzeugin oder Taufzeuge zu bestellen." 

182. Artikel 176 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden neu gefaßt: 

„(1) Die Taufe ist bei der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen 

Pfarrer anzumelden. 

(2) Die Taufe ist in das Kirchenbuch der Kirchengemeinde einzutragen, in 

der sie vorgenommen wurde. Gehört der Täufling einer anderen Kirchen-

gemeinde an, ist diese zu benachrichtigen." 

b) In Absatz 3 wird das Wort „vollzogene" gestrichen. 

183. Artikel 177 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „so" gestrichen und vor den Worten 

„dem zuständigen Pfarrer" die Worte „der zuständigen Pfarrerin oder" ein-

gefügt. 

b) Satz 2 wird gestrichen und Satz 3 wird Satz 2. 

c) In Absatz 2 wird das Wort „so" gestrichen. 
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184. Artikel 178 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden vor dem Wort „Christen" die Worte „Christinnen 

und" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 Buchstabe a) wird das Wort „Paten" durch die Worte 

„Personen für das Patenamt" ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b) werden die Worte „Evangelische Unter-

weisung" durch die Worte „evangelische Erziehung" ersetzt. 

d) In Absatz 2 Satz 2 Buchstabe c) werden die Worte „von der Evangelischen 

Unterweisung in der Schule" durch die Worte „vom Religionsunterricht" er-

setzt. 

e) Absatz 3 wird neu gefaßt: 

„(3) Wird die Taufe versagt oder eine Patin oder ein Pate abgelehnt, kön-

nen die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium erheben. Gegen 

dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem 

Superintendenten möglich. Die Entscheidung über die Beschwerde ist 

endgültig." 

185. In Artikel 180 Absatz 2 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchen-

gemeinde" ersetzt. 

186. In Artikel 182 Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung „(1)" gestrichen. 

187. Artikel 183 Absatz 2 wird neu gefaßt: 

„(2) Alle Gemeindeglieder tragen füreinander seelsorgliche Verantwortung; 

insbesondere sollen sich die Pfarrerinnen und Pfarrer, Presbyterinnen und 

Presbyter und alle anderen zum Dienst in der Gemeinde Berufenen der Ge-

meindeglieder und der nicht zur Kirche Gehörenden mit tröstendem und 

mahnendem Wort annehmen und ihnen weiterhelfen." 
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188. Artikel 184 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten „wird dem" das Wort 

„Menschen" eingefügt und das Wort „Sünde" durch das Wort „Sünden" er-

setzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird nach den Worten „wird dem" das Wort „Menschen" 

eingefügt; das Komma nach dem Wort „bekennt" wird gestrichen. 

c) Absatz 3 Satz 3 wird neu gefaßt: 

„Einen Zwang zur Beichte gibt es nicht." 

d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „ordinierten Diener am Wort" durch 

das Wort „Ordinierten" ersetzt. 

e) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „ordinierten Diener am Wort" durch 

das Wort „Ordinierten" und das Wort „unbedingt" durch das Wort 

„unverbrüchlich" ersetzt. 

f) In Absatz 5 Satz 2 werden vor dem Wort „Amtsträger" die Worte 

„Amtsträgerinnen und" eingefügt; das Wort „gehalten" wird durch das Wort 

„verpflichtet" ersetzt und vor den Worten „über das" wird ein Komma ge-

setzt. 

189. Artikel 185 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „brüderlicher Zucht" durch die Worte 

„der kirchlichen Zucht" e rsetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „Die brüderliche Zucht" durch das 

Wort „Sie" ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden vor den Worten „den Pfarrer" die Worte „die 

Pfarrerin oder" eingefügt und das Wort „vermahnt" durch das Wort „er-

mahnt" ersetzt. 
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d) Absatz 2 Sätze 2 und 3 werden neu gefaßt: 

„Bleibt diese Ermahnung sowie eine weitere durch die Pfarrerin oder den 

Pfarrer und zwei gewählte Mitglieder des Presbyteriums fruchtlos, kann 

durch Beschluß des Presbyteriums ein Ausschluß vom heiligen Abend-

mahl erfolgen. Mit dem Ausschluß vom heiligen Abendmahl gehen die mit 

der Zulassung zum heiligen Abendmahl verbundenen kirchlichen Rechte 

verloren." 

e) In Absatz 3 Satz 1 werden das Wort „so" gestrichen und die Worte „der 

Betroffene" durch die Worte „das Gemeindeglied" ersetzt. 

f) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „er" durch das Wort „es" ersetzt. 

g) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Dieser" durch das Wort „Er" ersetzt. 

h) In Absatz 5 Satz 2 werden das Wort „Kirchenzucht" durch die Worte 

„kirchlicher Zucht" ersetzt und das Wort „so" gestrichen. 

190. Artikel 186 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 4 werden die Worte „Kindergärten und Kinderhorte" durch die 

Worte „Tageseinrichtungen für Kinder" ersetzt. 

b) In Satz 5 wird die Zahl „6." durch das Wort „sechsten" ersetzt. 

191. Artikel 187 Absatz 2 wird das Wort „Lehrer" durch das Wort „Lehrkräfte" er-

setzt. 

192. Artikel 189 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden vor den Worten „dem zuständigen Pfarrer" die Worte 

„der zuständigen Pfarrerin oder" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „vom Pfarrer" durch die Worte „von einer Pfar-

rerin oder einem Pfarrer" ersetzt. 

- 80 - 



- 80 - 

193. Artikel 190 wird neu gefaßt: 

„Artikel 190 

(1) Jedes Kind wird in der Kirchengemeinde unterrichtet und konfirmiert, der 

es angehört. Artikel 26 gilt entsprechend. 

(2) Die Eltern sollen ihre Kinder zum Unterricht persönlich bei der zuständi-

gen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer anmelden. Wurde das Kind in 

einer anderen Kirchengemeinde getauft, ist eine Bescheinigung über die 

Taufe vorzulegen. 

(3) Wechselt die Gemeindegliedschaft während der Unterrichtszeit, ist der 

nunmehr zuständigen Pfarrerin oder dem nunmehr zuständigen Pfarrer eine 

Bescheinigung über die bisherige Teilnahme am Unterricht vorz ulegen." 

194. Artikel 191 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Evangelischen" durch das Wort „evan-

gelischen" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „der Unterrichtszeit" durch die Worte 

„des Unterrichtszeitraums" ersetzt. 

195. Artikel 192 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden vor dem Wort „Konfirmanden" die Worte 

„Konfirmandinnen und" eingefügt. 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden vor den Worten „und Paten" die Worte „sowie 

Patinnen" eingefügt. 

196. Artikel 193 Absatz 2 wird neu gefaßt: 

„(2) Gegen die Zurückstellung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder 

dem Superintendenten zulässig. Die Entscheidung über die Beschwerde ist 

endgültig." 
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197. In Artikel 194 Absatz 2 wird das Wort „Presbytern" durch die Worte „gewähl-

ten Mitgliedern des Presbyteriums" ersetzt. 

198. Artikel 195 Sätze 3, 4 und 5 werden als Sätze 3 und 4 neu gefaßt: 

„Für ihren Lebensweg empfangen sie ein Wort der Heiligen Schrift. Sie wer-

den zum heiligen Abendmahl zugelassen und erhalten das Recht, Patin oder 

Pate zu werden." 

199. Artikel 196 Absatz 2 wird neu gefaßt: 

„(2) Lehnt das Presbyterium die Konfirmation ab, ist gegen die Entscheidung 

Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten zulässig. 

Die Entscheidung über die Beschwerde ist en dgültig." 

200. In Artikel 197 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchengemeinde" 

ersetzt. 

201. Artikel 198 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Worte „ausgebildeter Jugendleiter" durch 

die Worte „haupt- und nebenberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" 

ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 5 werden das Komma und die Worte „die Christenlehre" 

gestrichen. 

c) Absatz 2 Sätze 2 und 3 werden als Sätze 2, 3 und 4 wie folgt neu gefaßt: 

„Sie ist für die Ausrichtung und Förderung der gesamten Jugendarbeit im 

Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen verantwortlich. Die Ju-

gendkammer steht unter der Leitung der Landesjugendpfarrerin oder des 

Landesjugendpfarrers. Innerhalb des Kirchenkreises ist die Kreisjugend-

pfarrerin oder der Kreisjugendpfarrer für die Durchführung und Zusam-

menfassung der Jugendarbeit verantwortlich." 
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202. Artikel 200 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden vor den Worten „dem zuständigen Pfarrer" die 

Worte „der zuständigen Pfarrerin oder" eingefügt. 

b) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „so" gestrichen. 

c) Absatz 2 wird neu gefaßt: 

„(2) Zuständig für die Trauung ist die Pfarrerin oder der Pfarrer der Kir-

chengemeinde, der die Ehefrau oder der Ehemann angehört." 

d) In Absatz 3 wird das Wort „Gemeinde" durch das Wort „Kirchengemeinde" 

ersetzt. 

203. Artikel 201 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „dem Paar" durch die Worte „den Eheleu-

ten" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird neu gefaßt: 

„(2) Versagt die Pfarrerin oder der Pfarrer aufgrund des Traugesprächs 

aus seelsorglichen Gründen die Trauung, können die Betroffenen Ein-

spruch bei dem Presbyterium erheben. Gegen dessen Entscheidung ist 

Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superintendenten mög-

lich. Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig." 

204. Artikel 202 wird neu gefaßt: 

„Artikel 202 

(1) Die Trauung setzt voraus, daß zumindest die Ehefrau oder der Ehemann 

zur evangelischen Kirche gehört. Gehört die Ehefrau oder der Ehemann der 

evangelischen Kirche an, ohne konfirmiert zu sein, hat vor der Trauung eine 

Unterweisung im evangelischen Glauben stattzufinden. Die Konfirmation ist 

anzustreben. 
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(2) Die Trauung soll nicht gewährt werden, 

a) wenn die Ehefrau oder der Ehemann keiner christlichen Kirche oder Ge-

meinschaft angehört, 

b) wenn die Ehefrau oder der Ehemann zwar der evangelischen Kirche an-

gehört, aber nicht konfirmiert ist und eine besondere kirchliche Unterwei-

sung ablehnt, 

c) wenn eine Trauung durch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer einer anderen 

christlichen Kirche oder durch eine Beauftragte oder einen Beauftragten 

einer anderen Religionsgemeinschaft vorausgegangen oder beabsichtigt 

ist, 

d) wenn die Ehefrau oder der Ehemann sich so verhält, daß das Wort Gottes 

oder die Kirche verächtlich gemacht wird, oder wenn die Trauung nach 

dem Urteil des Presbyteriums aus anderen Gründen in der Gemeinde Är-

gernis erregen würde. 

(3) Wird die Trauung aus einem der hier genannten Gründe versagt, können 

die Betroffenen Einspruch bei dem Presbyterium erheben. Gegen dessen 

Entscheidung ist Beschwerde bei der Superintendentin oder dem Superin-

tendenten möglich. Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig." 

205. Artikel 203 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „den" vor dem Wort „Eheleuten" gestri-

chen; das Wort „seelsorgerlichen" wird durch das Wort „seelsorglichen" 

ersetzt, und vor den Worten „des zuständigen Pfarrers" werden die Worte 

„der zuständigen Pfarrerin oder" eingefügt. 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „hat er" durch das Wort „ist" ersetzt. 
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c) Absatz 2 wird neu gefaßt: 

„(2) Wird die Trauung versagt, können die Betroffenen Einspruch bei dem 

Presbyterium erheben. Gegen dessen Entscheidung ist Beschwerde bei 

der Superintendentin oder dem Superintendenten möglich. Die Entschei-

dung über die Beschwerde ist endgültig." 

206. Artikel 204 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „ein Ehepartner" durch die Worte „die Ehe-

frau oder der Ehemann" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „so" gestrichen. 

207. Artikel 206 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „sind" das Wort „nur" eingefügt 

und nach dem Wort „Ausnahmefällen" das Wort „nur" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird neu gefaßt: 

„(2) An der Trauung sollen mindestens zwei Glieder einer christlichen Kir-

che als Zeugin oder Zeuge teilnehmen." 

208. Artikel 209 Satz 2 wird neu gefaßt: 

„Eine musikalische Ausgestaltung der Trauerfeier bedarf der vorherigen Zu-

stimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers." 

209. In Artikel 210 Absatz 1 wird das Wort „Der" durch die Worte „Die Pfarrerin 

oder der" ersetzt. 

210. Artikel 213 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „so" gestrichen und vor den Worten 

„dem Superintendenten" die Worte „der Superintendentin oder" eingefügt. 
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b) Absatz 1 Satz 2 wird neu gefaßt: 

„Die Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig." 

c) In Absatz 2 werden vor den Worten „der Pfarrer" die Worte „die Pfarrerin 

oder" eingefügt. 

211. Artikel 217 wird neu gefaßt: 

„Artikel 217 

Die Ordination ist durch das Presbyterium der Kirchengemeinde, in der die 

Ordinandin oder der Ordinand Dienst tut, durch den Vorstand des entspre-

chenden kirchlichen Werkes oder durch die zuständige Superintendentin 

oder den zuständigen Superintendenten beim Landeskirchenamt zu beantra-

gen." 

212. Artikel 218 wird neu gefaßt: 

„Artikel 218 

(1) Das Landeskirchenamt fordert die Ordinandin oder den Ordinanden zur 

schriftlichen Äußerung über die persönliche Stellung zu Schrift und Be-

kenntnis auf. 

(2) Es entscheidet daraufhin über den Antrag zur Ordination und ordnet sie 

an. Es beauftragt mit ihrer Durchführung in der Regel die Superintendentin 

oder den Superintendenten des Kirchenkreises, in dem die Ordinandin oder 

der Ordinand tätig ist. Kann die Ordination mit Rücksicht auf die Bekennt-

nisbindung der Ordinandin oder des Ordinanden nicht durch die zuständige 

Superintendentin oder den zuständigen Superintendenten, die Assessorin 

oder den Assessor erfolgen, beauftragt das Landeskirchenamt die Superin-

tendentin oder den Superintendenten eines anderen Kirchenkreises, die Or-

dination dort durchzuführen." 
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213. Artikel 219 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird neu gefaßt: 

„(1) Mit der Ordinandin oder dem Ordinanden ist ein Ordinationsgespräch 

zu führen, in dem die Superintendentin oder der Superintendent die mit 

der Ordination zu übernehmende Verpflichtung erläutert, insbesondere 

auch auf die Unverbrüchlichkeit des Beichtg eheimnisses hinweist." 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Der" durch die Worte „Die Ordinandin oder der" 

ersetzt. 

214. Artikel 220 wird neu gefaßt: 

„Artikel 220 

Die Ordination wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten 

in einem Gottesdienst nach der Agende vollzogen, wobei die Assessorin 

oder der Assessor und die oder der Scriba des Kirchenkreises oder bei de-

ren Verhinderung andere durch die Superintendentin oder den Superinten-

denten beauftragte Ordinierte mitwirken." 

215. Artikel 221 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „Der Ordinierte kann" durch die Worte „Ordi-

nierte können" ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Worte „Entscheidung der Kirchenleitung" durch die 

Worte „das Landeskirchenamt" ersetzt. 

216. In Artikel 222 wird das Wort „Gemeinden" durch das Wort „Kirchengemein-

den" ersetzt. 
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217. Artikel 223 wird neu gefaßt: 

„Artikel 223 

Die Visitation hat die Aufgabe, durch Trösten, Ermahnen, Belehren und Prü-

fen die Gemeinden, insbesondere die ordinierten Amtsträgerinnen und 

Amtsträger und die übrigen zum Dienst an der Kirchengemeinde Berufenen, 

im Glauben und in der Liebe zu stärken und die Gemeinschaft der Kirchen-

gemeinden untereinander zu fördern und zu festigen." 

218. Artikel 224 Absätze 1 und 2 werden neu gefaßt: 

„(1) Die regelmäßige Visitation der Kirchengemeinden im Kirchenkreis ist ei-

ne der wichtigsten Aufgaben der Superintendentin oder des Superintenden-

ten. Die Visitation wird gehalten unter Beteiligung von Mitgliedern des Kreis-

synodalvorstandes und von Personen, die der Kreissynodalvorstand beauf-

tragt. 

(2) In der Kirchengemeinde, in der die Superintendentin oder der Superin-

tendent eine Pfarrstelle innehat, erfolgt die Visitation durch die Assessorin 

oder den Assessor des Kirchenkreises." 

219. Artikel 225 wird neu gefaßt: 

„Artikel 225 

(1) Die Visitatorin oder der Visitator nimmt an dem Gottesdienst teil, in dem 

die Pfarrerin oder der Pfarrer der visitierten Kirchengemeinde predigt, richtet 

im Gottesdienst oder in einer Gemeindeversammlung eine Ansprache an die 

Gemeinde und besucht einen von der Pfarrerin oder dem Pfarrer gehaltenen 

Kindergottesdienst sowie den Kirchlichen U nterricht. 

(2) Die Visitatorin oder der Visitator überzeugt sich vom Stand der Männer-, 

Frauen- und Jugendarbeit sowie der Diakonie in der Kirchengemeinde und 

bringt in einer Sitzung des Presbyteriums Fragen des Gemeindelebens und 

der Amtsführung aller zum Dienst in der Gemeinde Berufenen zur Sprache. 
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(3) Die Visitatorin oder der Visitator oder eine von ihr oder ihm beauftragte 

Person prüft den Zustand der kirchlichen Gebäude, der Orgel, der Glocken 

und der kirchlichen Geräte, die Verwaltung des Vermögens, die Kirchenbü-

cher und das Archiv der Kirchengemeinde." 

220. Artikel 226 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „beendigter" durch die Worte 

„Abschluß der" ersetzt und vor den Worten „der Superintendent" die Worte 

„die Superintendentin oder" eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Der" durch die Worte „Die Superintendentin 

oder der" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird neu gefaßt: 

„(3) Auf Grund dieses Berichtes richtet die Präses oder der Präses ein 

Wort an die Gemeinde, das im Gottesdienst zu verlesen ist." 

d) In Absatz 4 werden die Worte „eine Visitationsordnung" durch das Wort 

„Kirchengesetz" ersetzt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten, Neunumerierung und Bekanntmachung 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. 

(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die Kirchenordnung neu durchzunumerie-

ren, offensichtliche redaktionelle Unrichtigkeiten zu korrigieren und den Text der 

Neufassung unter Beachtung der neuen amtlichen Rechtschreibregeln zu veröf-

fentlichen. 
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Begründung:  

Allgemeine Begründung:  

Die Landessynode 1993 hat die Kirchenleitung beauftragt, eine Überarbeitung der 

Kirchenordnung im Blick auf eine Frauen und Männer gemeinsam einschließende 

Sprache auf den Weg zu bringen. 

Grundlage für die sprachliche Überarbeitung der Kirchenordnung sind die 

„Richtlinien zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Abfassung 

von Gesetzestexten, Verordnungen und Formularen in der Evangelischen Kirche 

von Westfalen" vom 30. November 1995 (KABI. 1995 S. 269). 

Bei der Erstellung der Entwurfsfassung wurde deutlich, daß an einigen Stellen 

über den Auftrag der Landessynode 1993 hinausgehend einige wenige in der Re-

gel nur geringfügige Änderungen sachlicher Art vorzunehmen waren. Sie sind je-

doch auf ein Mindestmaß beschränkt worden, um die Neufassung nicht durch 

Sachfragen zu überfrachten. 

Die vorgenommenen sachlichen Änderungen beruhen wesentlich auf einer An-

passung an die neuere Rechtsentwicklung, so beispielsweise im Pfarrdienstrecht, 

im kirchlichen Arbeitsrecht und in der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Im einzelnen haben sich folgende Veränderungen ergeben: 

- Artikel 6 Absatz 3, 41 Absatz 2, 82, 83 Absatz 1, 86 Absatz 3 und 151 sind un-

ter Berücksichtigung der Fortentwicklung der kirchlichen Verwaltungsgerichts-

barkeit überarbeitet worden. 
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- Dem Abschnitt „Ämter und Dienste in der Kirchengemeinde" ist eine Vorschrift 

vorangestellt worden (Artikel 17a), die in Anlehnung an Formulierungen der 

Agende den gemeinsamen Auftrag aller Ämter und Dienste in der Kirche her-

vorhebt. 

- Die Vorschriften über das Amt der Pfarrerin und des Pfarrers (Artikel 18 bis 31) 

sind der Neufassung des Pfarrdienstgesetzes angepaßt worden. 

Der Abschnitt „Andere Ämter und Dienste in der Kirchengemeinde" (Artikel 

42 ff.) ist aufgrund der Fortentwicklung der kirchlichen Dienste redaktionell be-

sonders stark überarbeitet worden; Artikel 42 Absatz 2 und 56 Buchstabe p) 

benennen erstmalig in der Kirchenordnung die ehrenamtliche Mitarbeit in der 

Kirchengemeinde. 

In den Artikeln 73 Absatz 2 Satz 3, 108 Absatz 3 Satz 3 und 140 Satz 3 werden 

Geschäfte der laufenden Verwaltung vom Formzwang bei der Unterzeichnung 

rechtsverbindlicher Erklärungen ausgenommen; damit wird eine Empfehlung 

aus der Mustersatzung für Kirchenkreise in den Regelungsbestand der Kir-

chenordnung übernommen. 

- Die Artikel 79 Absatz 2 Satz 4 und 102 Absatz 3 Satz 3 erwähnen nunmehr 

ausdrücklich die aus dem Rechtscharakter von Satzungen folgende Verpflich-

tung zur Veröffentlichung. 

Nach den Artikeln 106 Absatz 2 Satz 3 und 142 Absatz 3 Satz 5 soll für die 

Wahlen zum Amt der Superintendentin, des Superintendenten bzw. der oder 

des Präses die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der jeweiligen Synode er-

forderlich sein. Superintendentinnen, Superintendenten und Präses bedürfen 

eines breiten synodalen Vertrauens. Für Ihre Wahl kann im Grundsatz nichts 

anderes gelten als für eine Pfarrwahl, bei der gewählt ist, wer die Mehrheit des 

verfassungsmäßigen Bestandes des Wahlgremiums auf sich vereinigt. 

- 91 - 



- 91 - 

- Die Artikel 112 Absatz 2 und 148 Absatz 1 stellen klar, daß Superintendentin-

nen, Superintendenten und Präses in ihren Aufgabenbereichen überall den 

Dienst an Wort und Sakrament ausrichten können. 

- Artikel 135 Absatz 2 verzichtet auf die Regelung der geschäftsordnungsmäßi-

gen Einzelheiten des Ständigen Nominierungsausschusses der Landessynode. 

Derartige Regelungen befinden sich bereits in der Geschäftsordnung der Lan-

dessynode und sind daher in der Kirchenordnung entbehrlich. 

Die in der jetzt vorgelegten Entwurfsfassung vorgenommenen Änderungen greifen 

in der Regel konkrete Anregungen und Änderungsvorschläge der Kreissynoden, 

Kreissynodalvorstände und Presbyterien auf. Sie beziehen sich zum einen auf 

Änderungen bei der inklusiven Sprachform, zum anderen handelt es sich um ge-

ringfügige Änderungen sprachlicher - nicht inhaltlicher - Art am Text der zur Zeit 

geltenden Kirchenordnung. Der Forderung, für alle Artikel der Kirchenordnung 

Überschriften aufzunehmen, kann nicht entsprochen werden, da es sich in der 

Praxis für die zum Teil inhaltlich komplexen Artikel als schwierig erwies, nachträg-

lich kurze und prägnante Überschriftenvorschläge zu finden. 

Im einzelnen haben sich folgende wesentliche Veränderungen ergeben: 

In den Artikeln der Kirchenordnung (55 Buchstabe b), 68 Absatz 1 Satz 2, 

89 Absatz 2 Buchstabe b), 114 Absatz 2 Buchstabe b) und 137 Absatz 2 Buch-

stabe b), die eine Bestimmung in dem Aufgabenkatalog enthalten, wonach das 

jeweilige Leitungsorgan darauf zu achten hat, daß der „Bekenntnisstand nicht 

verletzt wird", wird der Auftrag - sprachlich positiv ausgedrückt - auf die 

„Wahrung des Bekenntnisstandes" festgeschrieben. 

- Der Begriff „Kirchenzucht" in den Artikeln 26 Absatz 3, 55 Buchstabe f), 89 Ab-

satz 2 Buchstabe h), 97 und 185 Absätze 1 und 5 wird einheitlich durch 

„kirchliche Zucht" ersetzt. 
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- Nicht mehr zeitgemäße Begriffe werden ersetzt (z. B. „Äußere und Innere Mis-

sion" im Artikel 137 Absatz 2 Buchstabe g) durch „Diakonie und Weltmission", 

„Kindergärten und Kinderhorte" im Artikel 186 Absatz 4 durch den Oberbegriff 

„Tageseinrichtungen für Kinder"). 

Einzelbegründung:  

An dieser Stelle wird auf die gesonderte Darstellung von Einzelbegründungen 

verzichtet, weil alle Begründungen in der Synopse, die dieser Vorlage als Anlage 

beigefügt ist, enthalten sind. 




